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1I-31~i der Beilagen zu den StcncgrapH·c·;;~n ?rr:~",I:cllen 
des Nationalrates XV. Gesetzgebllngsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Jörg HAIDER, GRABHER-MEYER 

an den Herrn Bundesminister für soziale Verwaltung 

betreffend Karenzurlaubsgeld 

Gemäß § 27 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes hängt die 

Höhe des Karenzurlaubsgeldes davon ab, ob es sich um eine 

alleinstehende Mutter, eine verheiratete Mutter oder eine 

verheiratete Mutter, deren Ehegatte kein oder nur ein gering-. 
fügiges Einkommen erzielt bzw. deren Ehegatte ~rwiesenermaßen 

für den Unterhalt des Kindes nicht sorgt, handelt. Sowohl der 

jährliche Bericht über die soziale Lage als auch die Amtlichen 

Nachrichten des Bundesministeriums für soziale Verwaltung ent

halten zwar Angaben über die Gesamtzahl der Karenzurlaubsgeld

bezieherinnen, nicht aber eine Aufgliederung nach den obgenann

ten Kriterien. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für soziale Verwaltung die 

A n fra g e 

1. Wieviele Mütter erhielten in den Jahren 1976 - 1981 Karenz

urlaubsgeld nach § 27 Abs. 1, Abs. 2 bzw. Abs. 3 AIVG ? 

2. Werden Sie in die künftigen Berichte über die soziale Lage 

eine Aufgliederung der Karenzurlaubsgeldbezieherinnen nach 

diesen Kriterien vornehmen? 
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